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 unter Hinweis auf die Erklärung anlässlich des fünfzigsten Jahrestags der Vereinten 

Nationen5, 

 sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen6, 

 ferner unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 

2004 über die Rechtsfolgen des Baus einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Ge-

biet7 und insbesondere Kenntnis nehmend von der Antwort des Gerichtshofs, namentlich 

zum Selbstbestimmungsrecht der Völker, das ein Recht erga omnes ist8, 

 unter Hinweis auf die Schlussfolgerung des Gerichtshofs in seinem Gutachten vom 

9. Juli 2004, dass der Bau der Mauer durch die Besatzungsmacht Israel in dem besetzten 

palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, zusammen mit vorangegangenen 

Maßnahmen das palästinensische Volk in seinem Selbstbestimmungsrecht erheblich behin-

dert9, 

 betonend

https://undocs.org/ot/A/RES/58/292
https://undocs.org/ot/A/RES/76/150
https://undocs.org/ot/A/RES/67/19
https://undocs.org/ot/A/RES/50/6
https://undocs.org/ot/A/RES/55/2
https://undocs.org/ot/S/2003/529

